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19. Gesetz.; 1'1inde.stp:flanzabsdinde für Kulturpflanzen von Grundstücksgrenzen 

19. 
Gesetz vom 21. Mai 1976 über die Mindest
pflanzabstände für Kulturpflanzen von 

Grundstücksgrenzen 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

§ 1. (!)Bei der Pflanzung von Bäumen, Wein
stöcken> Sträudlern und ähnlichen Gewächsen 
sind folgende Mindestabstände von der Grenze 
gegen solche Grundstücke einzuhalten, die nach 
ihrer Besdiaffenheit oder der Art ihrer tatsäch
lichen Verwendung einer Nutzung im Rahmen 
des Obst·, Garten-, Wein· oder Ackerbaues ge· 
widmet sind: 

Gegen 
Weingärten 

J. Nüsse auf allen 
•Unterlagen . . . . . . . 6 m 

2. Kimhen auf allen 
Unterlagen, Apfel 
auf stark wachsen-
den Unterlagen . , 5 m 

3. Weichseln, pfirsiche, 
Z wetsdtken und 
Pflaumen auf allen 
Unterlagen, Apfel 
auf mittelstark 
wachsenden Unter-
lagen ........... . 

4. Marillen auf allen 
Unterlagen, Birnen 
auf Sämling ..... . 

5. Apfel auf sdi.wach 
wachsenden Unter· 
lagen, Birnen auf 
Quitten ......... . 

6. Spaliere und Spin· 
dein aller Obstarten 

7. Weinstöcke 
a) bei Stock- und 

Drahtrahmen-
kulturen ..... . 

2 

3m 

4m 

1,5 m 

0,8 m 

Gegen andere 
Grundstücke 

5m 

4m 

2m 

3m 

1,5 m 

0,7 m 

halbe Reihen· 
entfernung 

Gegen 
Weingärten 

Gegen andere 
Grundstücke 

b) bei Hodi.kultu-
ren ••• < •••••• 1,5 m halbe Reihen· 

entfernung 

8. sonstige Bäume, 
Sträudi.er und ähn-
liehe Gewächse mit 
einer normalen 
Wudi.shöhe 

a) bis 2m 1m 0„5 m 

b) bis 3m 2m m 

c) bis Sm Sm 2,5 m 

d) überSm, ..... 6m 3 m 

(2) Der für die Neupflanzung von Weingärten 
bestimmte Mindestabstand ist auch bei der Um
wandlung einer bestehenden Weingartenkultur 
in eine höhere Erziehungsart einzuhalten. 

(3) Der Mindestabstand gemäß Abs. 1 ist von 
der Mitte des Stammes, Stockes oder Straudies 
zu messen. 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten 
nicht für Pflanzungen 

!. auf öffent!idten Verkehrsflächen und zum 
Schutz von Böschungen, 

2. auf Grund:tläd.len, weldie den Bestimmungen 
des Wiener Kleingartengesetzes, LGBL für 
Wien Nr. 11/1959; in der Fassung des: Lan
desgesetzes LGBI. für Wien Nr. 7/1969, oder 
den forstrechtlichen Vorsdlriften unterlie
gen. 

§ 3. Wer den Bestimmungen dieses Gesetzes 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber
tretung und ist hiefür mit einer Geldstrafe bis 
zu 15.000 S zu bestrafen. 

§ 4. (1) Unbesdtadet einer Bestrafung nach§ 3 
ist vom Magistrat den Eigentümern oder den 
Nutzungsberechtigten des Grundstückes1 auf dem 
ein~ Pflanzung, die Neuanlage eines Weingar-
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